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zwischen und 
dem Versicherer dem Backoffice 

 

   
 

Janitos Versicherung AG ASC Assekuranz-Service Center GmbH 
Im Breitspiel 2-4 Bindlacher Straße 4 
69126 Heidelberg 95448 Bayreuth 
  
Telefon: 06221 / 709-1000 Telefon: 0921 / 76446-0 
Telefax: 06221 / 709-1001 Telefax: 0921 / 76446-20 
Internet: www.janitos.de Internet: www.asc-online.de 
E-Mail:   info@janitos.de E-Mail:   info@asc-online.de 

 
Das Backoffice ist berechtigt, im Namen des Versicherers Versicherungsscheine zu erstellen. Das Backoffice ist 
berechtigt, im Namen des Versicherers sämtlichen Verwaltungsschriftwechsel zu führen. Die Prämienzahlungspflicht 
nach dem Versicherungsvertragsgesetz gilt als erfüllt, wenn das Backoffice die Zahlung erhalten hat. 
 
TEIL A, ALLGEMEINER TEIL 
 
1. Es gelten die nachfolgenden 

Bedingungen für die 
Tierhalterhaftpflichtversicherung: 

 
1.1. Allgemeine Versicherungsbedingung-

en für die Haftpflichtversicherung 
(AHB) 
Stand: 01.01.2008 - archiviert unter 
www.experten.de Nr. 157999 
 

1.2. Besondere Bedingungen Tierhalter-
Haftpflichtversicherung Balance 
Stand: 01.01.2008 - archiviert unter 
www.experten.de Nr. 158003 
 

1.3. Besondere Bedingungen Tierhalter-
Haftpflichtversicherung Best Selection 
Stand  01.01.2008 - archiviert unter 
www.experten.de Nr. 158004 

 
 
2. Geschriebene Bedingungen
 

Die geschriebenen Bedingungen 
gehen den gedruckten Bedingungen 
voran. 
Werden gedruckte Bedingungen und 
Klauseln geändert, so ist die neue 
Fassung sofort anzuwenden, soweit 
sie für den Versicherungsnehmer 
günstiger sind. Sollte damit eine 
Prämienerhöhung verbunden sein, 
bedarf die Änderung der Zustimmung 
des Versicherungsnehmers. 

 
3. Anerkennung der Risikoverhältnisse 

bei Abschluß der Versicherung / 
vorvertragliche Anzeigepflicht

 
 Der Versicherer erkennt an, daß ihm 
bei Abschluss der Versicherung alle 
Umstände bekannt sind, nach denen 
im Deckungsauftrag gefragt wird und 
somit für die Beurteilung des Risikos 

erheblich sind. Dies gilt dann nicht, 
wenn vom Versicherungsnehmer 
erhebliche Umstände arglistig 
verschwiegen wurden. 

 
4. Versehensklausel
 

Der Versicherungsschutz erstreckt 
sich auch auf die versehentlich nicht 
gemeldeten nach dem Beginn der 
Versicherung eingetretenen Risiken, 
die im Rahmen des versicherten 
Risikos liegen und weder nach den 
Allgemeinen noch den Besonderen 
Bedingungen des Vertrages von der 
Versicherung ausgeschlossen sind. 
Der Versicherungsnehmer ist 
verpflichtet, sobald er sich des 
Versäumnisses bewusst geworden ist, 
unverzüglich die entsprechende 
Anzeige zu erstatten und den danach 
zu vereinbarenden Betrag vom 
Gefahreneintritt an zu entrichten. 

 
5.  Zahlungsweise 
 

Für das einzelne Risiko kann jährliche, 
halbjährliche (3% Zuschlag) und 
vierteljährlich (5% Zuschlag) 
Zahlweise vereinbart werden. Die 
Hauptfälligkeit ist jeweils zum 01.07. 
Es gelten die im Tarif angegebenen 
Mindestbeiträge. 
 

6.  Lastschrift
 
Die Prämien werden vom Backoffice 
zur Fälligkeit grundsätzlich per 
Lastschriftverfahren eingezogen. 
Ausnahmen können aus 
Verwaltungsgründen nicht ermöglicht 
werden. 

 

7. Schadenanzeige 
 

Jeder Schaden ist unverzüglich 
anzuzeigen. Auf Nr. 25 AHB wird 
besonders hingewiesen. 

 
8.  Ablauf und Kündigung
 

Der Versicherungsvertrag verlängert 
sich mit dem Ablauf der Vertragszeit 
um 1 Jahr und weiter von Jahr zu Jahr 
stillschweigend, wenn er nicht unter 
Einhaltung einer einmonatigen 
Kündigungsfrist vor dem jeweiligen 
Ablauf von einem der beiden Teile 
schriftlich gekündigt wird.  

 
9. Anwendbares Recht
 

Auf das Versicherungsverhältnis findet 
das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland Anwendung. 
 

10. Beschwerdestellen 
 

Ihr zuständiger Vermittler und unsere 
ASC – Mitarbeiter  werden Sie 
umfassend und kompetent beraten. 
Sollten Sie trotz aller unserer 
Bemühungen einmal unzufrieden sein, 
können Sie sich mit Ihrer Beschwerde, 
außer an den Vermittler, auch an eine 
der nachfolgenden Stellen wenden: 

 
- Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht  
– Bereich Versicherungen -- 
Graurheindorfer Straße 108, 
53117 Bonn 

- Soweit es private Risiken betrifft, 
auch an den Versicherungs-
Ombudsmann e. V., Prof. Wolfgang 
Römer, 1006 Berlin, Postf. 080632  

 

Aufsichtsratvorsitzender: Gerd Schulte, Im Breitspiel 2-4, Postfach 104169, 69126 Heidelberg, Internet: www.janitos.de, E-Mail: info@janitos.de 
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11. Repräsentantenklausel
 
 Repräsentanten des 

Versicherungsnehmers sind:  
- bei natürlichen Personen – die 

mitversicherten Personen 
- bei juristischen Personen – der/die 

Geschäftsführer 

- bei Aktiengesellschaften – der 
Vorstand 

- bei Einzelfirmen – der Inhaber 
- bei WEG`s – der Hausverwalter 

  
12. Maklerklausel
 

Der Makler ist berechtigt, vertraglich 
obliegende Anzeigen, Willenser-

klärungen und Schadenanzeigen in 
Empfang zu nehmen. Es gilt als 
rechtzeitig, wenn diese bei dem 
Makler eingegangen sind. Dieser ist 
zur unverzüglichen Weitergabe an den 
Versicherer oder an das Backoffice 
verpflichtet. 

 
 

 

TEIL B, DECKUNGSERWEITERUNGEN 
 
1. Tierhalterhaftpflicht 
 
1.1 Vorsorge 
 

Besteht für den VN bereits eine 
Tierhalter-Haftpflicht-Versicherung, so 
erhält er im Falle eines neu hinzu-

kommenden Tieres (Pferd oder Hund) bis 
zur nächsten Hauptfälligkeit, längstens 
jedoch für einen Zeitraum von 6 Monaten 
beitragsfrei Versicherungsschutz im 
gleichen Umfang wie für das 1. Tier. 

Voraussetzung ist, dass die Meldung 
über das neu hinzukommende Tier 
unverzüglich erfolgt. 

 
 
 
Heidelberg, 01.04.2008 Bayreuth, 01.04.2008 
Janitos Versicherung AG ASC Assekuranz-Service Center GmbH 
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BESONDERE VERSICHERUNGSBEDINGUNGEN 
 UND INFORMATIONEN ZU IHRER JANITOS 
 TIERHALTERHAFTPFLICHTVERSICHERUNG  
 BALANCE 
 
 Stand 01.01.2008 
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BESONDERE BEDINGUNGEN FÜR DIE JANITOS 
HAFTPFLICHTVERSICHERUNG BALANCE 

 Stand 01.01.2008 
 
 

Wegweiser 
 Ziffer/Nr. Seite 
 
Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen zur 
Tierhalterhaftpflichtversicherung/ Balance (BBR) 
 
Versicherte Risiken 1 3 
Versicherte Personen 2 3 
Leistungsumfang 3 3 
Ausland 4.1 3 
Flurschäden 4.2 3 
Gewässerschadenrisiko 4.3 3 
Mietsachschäden an Gebäuden  4.4 3 
Vertragsfortführung bei Tod des Versicherungsnehmers 4.5 4 
Regressansprüche von Sozialversicherungsträgern 4.6 4 
Versehensklausel 4.7 4 
Innovationsklausel/ Bedingungsverbesserungen 4.8 4 
Versicherungsschutz aus Risikoerhöhung/ Risikoerweiterung 4.9 4 
Teilnahme an Hunderennen, Schauvorführungen und Turnieren 4.10 4 
Hundeschlittenfahrten 4.11 4 
Deckschäden 4.12 4 
Mitversicherung der Welpen  4.13 4 
Sachschäden durch allmähliche Einwirkung 4.14 4 
Tarifupdate-Garantie (sofern vereinbart) 4.15 4 
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Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für Tierhalter 
 Stand 01.01.2008 
 
1 Versicherte Risiken 
 Versichert ist -- im Rahmen der dem Vertrag zugrunde 

liegenden AHB und der folgenden Bestimmungen -- die ge-
setzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Halter 
der im Versicherungsvertrag bezeichneten Tiere. 

 
2 Versicherte Personen 
 Versichert ist / sind 

-- der Versicherungsnehmer, 
-- die Familienangehörigen des Versicherungsnehmers, 
-- der nicht gewerbsmäßig tätige Tierhüter in dieser Ei-

genschaft. 
 
 Mitversichert sind gesetzliche Haftpflichtansprüche der 

Tierhüter an den Versicherungsnehmer. 

3 Leistungsumfang 
 Es gelten die im Versicherungsschein/Nachtrag genannten 

Versicherungssummen und ggf. Selbstbeteiligungen. Auf 
Ziff. 5 und 6 AHB wird hingewiesen. 

 
4 Deckungserweiterungen 
 Eine Erweiterung des Versicherungsschutzes über den im 

Versicherungsschein/Nachtrag und seinen Anlagen ge-
nannten Umfang hinaus muss im Besondern beantragt 
werden und bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des 
Versicherers. Ohne besondere Prämienrechnung gilt je-
doch Folgendes als vereinbart: 

4.1  Vorübergehender Auslandsaufenthalt  
 Mitversichert ist bei vorübergehendem Auslandsaufenthalt 

bis zu einer Dauer von einem Jahr -- abweichend von Ziff. 
7.9 AHB -- auch die gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland 
vorkommenden Schadenereignissen. 

 Die Leistungen der Versicherer erfolgen in Euro. Die Ver-
pflichtung des Versicherers gilt mit dem Zeitpunkt als erfüllt, 
in dem der Euro-Betrag bei einem inländischen Geldinstitut 
angewiesen ist. 

4.2  Flurschäden 
 Mitversichert sind Flurschäden. 

4.3 Gewässerschaden (Restrisiko) 
 Mitversichert sind Gewässerschäden -- außer Anlagenrisiko 

sowie Abwässeranlagen- und Einwirkungsrisiko -- (Versi-
cherung des sog. Gewässerschaden-Restrisikos) wie nach-
folgend beschrieben: 

4.3.1 Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermö-
gensschäden wie Sachsschäden behandelt werden, die 
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für 
unmittelbare oder mittelbare Folgen von Veränderungen 
der physikalischen, chemischen oder biologischen Be-
schaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grund-
wassers (Gewässerschäden) mit Ausnahme der Haft-
pflicht als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewäs-
serschädlichen Stoffen (z.B. Heizöltanks) und aus der 
Verwendung dieser gelagerten Stoffe. (Versicherungs-
schutz hierfür wird ausschließlich durch besonderen Ver-
trag gewährt.)  

 Abweichend vom vorherigen Absatz besteht Versiche-
rungsschutz für die gesetzliche Haftpflicht als Inhaber von 

Behältern für sonstige Stoffe, wenn die Lagermenge ei-
nes Einzelbehälters 50 l/kg und die aller vorhandenen 
Behälter insgesamt 100 l/kg nicht übersteigt. 

 Die Bestimmungen der Ziff. 3.1 (2) AHB (Erhöhungen 
oder Erweiterungen des versicherten Risikos), sowie Ziff. 
3.1 (3) AHB und Ziff. 4 AHB (Vorsorgeversicherung) fin-
den keine Anwendung; insbesondere besteht kein Versi-
cherungsschutz, wenn die genannte Lagermenge über-
schritten wird. 

4.3.2 (1) Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versiche-
rungsnehmer im Versicherungsfall zur Abwendung oder 
Minderung des Schadens für geboten halten durfte (Ret-
tungskosten) sowie außergerichtliche Gutachterkosten 
werden vom Versicherer insoweit übernommen, als sie 
zusammen mit der Entschädigungsleistung die Versiche-
rungssumme für Sachschäden nicht übersteigen. Für Ge-
richts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der 
AHB. 

 (2) Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Ret-
tungs- und außergerichtliche Gutachterkosten sind auch 
insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit der Entschä-
digung die Versicherungssumme für Sachschäden über-
steigen. Eine Billigung des Versicherers von Maßnahmen 
des Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwendung 
oder Minderung des Schadens gilt nicht als Weisung des 
Versicherers. 

4.3.3 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die 
Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicher-
ten), die den Schaden durch vorsätzliches Abweichen 
von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verord-
nungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten be-
hördlichen Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt 
haben. 

4.3.4 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schä-
den, die unmittelbar oder mittelbar auf Kriegsereignissen, 
anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Un-
ruhen, Generalstreik (in der Bundesrepublik oder in einem 
Bundesland) oder unmittelbar auf Verfügungen oder 
Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das Gleiche gilt 
für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare 
Naturkräfte ausgewirkt haben. 

 
4.4 Mietsachschäden an Gebäuden 
 Mitversichert ist -- abweichend von Ziff. 7.6 AHB -- die 

gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung von Wohn-
räumen und sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten 
Räumen in Gebäuden.  

 Ausgeschlossen sind 
1.  Haftpflichtansprüche wegen 

a) Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Bean-
spruchung, 

b) Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und 
Warmwasserbereitungsanlagen sowie an Elektro- 
und Gasgeräten, 

c) Glasschaden, soweit sich der Versicherungsneh-
mer hiergegen besonders versichern kann: 

2.  die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen 
der Feuerversicherer bei übergreifenden Schadener-
eignissen fallenden Rückgriffsansprüche. (Text des 
Feuerregressverzichtsabkommens wird auf Wunsch zur 
Verfügung gestellt.) 
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4.5  Fortsetzung des Versicherungsschutzes nach 
dem Tod des Versicherungsnehmers 

 Für den mitversicherten Ehegatten/ Lebenspartner des 
Versicherungsnehmers und/oder für unverheiratete Kinder 
des Versicherungsnehmers besteht der bedingungsgemä-
ße Versicherungsschutz im Falle des Todes des Versiche-
rungsnehmers bis zum nächsten Prämienfälligkeitstermin 
fort. Wird die nächste Prämienrechnung durch den überle-
benden Ehegatten/ Lebenspartner eingelöst, so wird dieser 
Versicherungsnehmer. 

 
4.6 Regressansprüche von Sozialversicherungsträ-

gern   
 Eingeschlossen sind – abweichend von Ziff. 7.4 und 7.5 

übergangsfähige Regressansprüche von Sozialversiche-
rungsträgern, Sozialhilfeträgern, privaten Krankenversiche-
rungsträgern, öffentlichen und privaten Arbeitgebern wegen 
Personenschäden.  

 
4.7 Versehensklausel 
 Unterlässt der Versicherungsnehmer eine ihm obliegende 

Anzeige oder gibt er fahrlässig die Anzeige unrichtig ab 
oder unterlässt er fahrlässig die Erfüllung einer sonstigen 
Obliegenheit, besteht weiterhin Versicherungsschutz, wenn 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass das Versäumnis 
nur auf einem Versehen beruht und nach dem Erkennen 
unverzüglich nachgeholt wird. Handelt es sich um die An-
zeige eines Umstandes, aufgrund dessen ein Zuschlagsbei-
trag zu entrichten ist, so hat der Versicherungsnehmer den 
Zuschlagsbeitrag ab dem Zeitpunkt zu entrichten, an dem 
der Umstand eingetreten ist.  

 Die in Ziff. 30 AHB festgelegte Verjährungsfrist oder ein 
vereinbartes Kündigungsrecht wird durch die vorstehende 
Versehensklausel nicht berührt.  

4.8 Innovationsklausel/ Bedingungsverbesserungen 
 Werden die dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen 

Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung 
(AHB) oder die Besonderen Bedingungen und Risikobe-
schreibungen zur Tierhalterhaftpflichtversicherung/Balance 
(BBR) ausschließlich zum Vorteil des Versicherungsneh-
mers und ohne Mehrbeitrag geändert, so gelten die neuen 
Bedingungen mit sofortiger Wirkung auch für diesen Ver-
trag. 

 
4.9 Versicherungsschutz aus Risikoerhöhung / Risi-

koerweiterung für versicherungspflichtige Hunde 
 Abweichend von Ziff. 3.1 (2) AHB besteht für 

versicherungspflichtige Hunde Versicherungsschutz im 
Rahmen der Risikoerhöhung oder Risikoerweiterung. 

 
4.10 Teilnahme an Hunderennen, Schauvorführungen 

und Turnieren 
 Mitversichert sind Haftpflichtansprüche infolge privater 

Teilnahme an Hunde-/ Hundeschlittenrennen, privater Teil-
nahme an Veranstaltungen wie Schauvorführungen und 
Turniere  sowie den Vorbereitungen hierzu (Trainingsläufe). 
Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass durch 
die Teilnahme kein Einkommen erzielt wird. 

 
4.11 Hundeschlittenfahrten 
 Mitversichert sind Haftpflichtansprüche infolge privaten 

Gebrauchs eigener oder fremder Hundeschlitten. Voraus-
setzung für den Versicherungsschutz ist, dass hierdurch 
kein Einkommen erzielt wird. 

 
4.12 Deckschäden 
 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-

rungsnehmers wegen Schäden aus ungewolltem oder ge-
wolltem Deckakt. 

 
4.13 Mitversicherung der Welpen  
 Mitversichert  sind die Welpen der über diesen Vertrag 

versicherten Hunde, sofern sie sich noch im Besitz des 
Versicherungsnehmers befinden und nicht älter als 6 Mona-
te sind. Ältere Welpen stellen eine Erweiterung im Sinne  
Ziff. 3.1(2) AHB dar und müssen zur Beitragsregulierung 
gemäß Ziff. 13 AHB angemeldet werden. 

 
4.14 Sachschäden durch allmähliche Einwirkung 
 Eingeschlossen in die Versicherung sind Haftpflichtansprü-

che wegen Sachschäden, die entstanden sind durch all-
mähliche Einwirkung von Temperaturen, von Gasen, Dämp-
fen oder Feuchtigkeit und von Niederschlägen (Rauch, 
Ruß, Staub und dergleichen).  

4.15 Tarifupdate-Garantie (sofern vereinbart) 

 Tarifupdate: 
 Sofern das Tarifupdate vereinbart ist, wird bei Einführung 

eines neuen leistungsstärkeren Tarifes der Produktlinie Ba-
lance 2007 dieses automatisch als Berechnungsgrundlage 
zur nächsten Hauptfälligkeit zugrunde gelegt und der Versi-
cherungsschutz entsprechend dem neuen Tarif angepasst. 
Im Zeitraum von Einführung des Tarifwerkes bis zur Zusen-
dung des neuen Versicherungsscheins zur nächsten Haupt-
fälligkeit besteht bereits prämienfrei der bessere Versiche-
rungsschutz des neuen Tarifes. Sollte das neue Tarifwerk 
Verschlechterungen gegenüber dem Versicherungsschutz 
aus dem bisherigen Tarif enthalten, so gelten diese Ver-
schlechterungen nicht für diesen Versicherungsvertrag. 

 Widerspruch/ Kündigung: 
 Die Erhöhung bzw. Anpassung des Versicherungsschutzes 

entfällt rückwirkend, wenn der Versicherungsnehmer der 
Erhöhung innerhalb eines Monats nach Zugang der neuen 
Prämienrechnung widerspricht. Mit diesem Widerspruch gilt 
die Tarifupdate-Garantie automatisch auch für künftige Fälle 
gestrichen. Versicherungsnehmer und Versicherer können 
die Tarifupdate-Garantie (planmäßige Erhöhung von Leis-
tung und Beitrag) ohne Angabe von Gründen kündigen, der 
Versicherer jedoch nur mit einer Frist von 3 Monaten zur 
jeweiligen Hauptfälligkeit. 
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BESONDERE VERSICHERUNGSBEDINGUNGEN 
 UND INFORMATIONEN ZU IHRER JANITOS 
 HAFTPFLICHTVERSICHERUNG  
 BEST SELECTION 
 
 Stand 01.01.2008 
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BESONDERE BEDINGUNGEN FÜR DIE JANITOS 
HAFTPFLICHTVERSICHERUNG BEST SELECTION 
 Stand 01.01.2008 
 
 

Wegweiser 
 Ziffer/Nr. Seite 
 
Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen zur 
Tierhalterhaftpflichtversicherung/ Best Selection (BBR) 
 
Versicherte Risiken 1 3 
Versicherte Personen 2 3 
Leistungsumfang 3 3 
Ausland  4.1 3 
Flurschäden 4.2 3 
Gewässerschadenrisiko 4.3 3 
Mietsachschäden 4.4 3 
Mietsachschäden an Gebäuden  4.4.1 3 
Mietsachschäden an Stallungen, Reithallen und Weiden 4.4.2 4 
Mietsachschäden an mobilen Gegenständen 4.4.3 4 
Vertragsfortführung bei Tod des Versicherungsnehmers 4.5 4 
Regressansprüche von Sozialversicherungsträgern 4.6 4 
Versehensklausel 4.7 4 
Innovationsklausel/ Bedingungsverbesserungen 4.8 4 
Versicherungsschutz aus Risikoerhöhung/ Risikoerweiterung 4.9 4 
Forderungsausfall 4.10 4 
Teilnahme an Hunde-/ Pferderennen, Schauvorführungen und Turnieren 4.11 4 
Kutsch- und Schlittenfahrten 4.12 5 
Deckschäden 4.13 5 
Mitversicherung der Welpen und Fohlen 4.14 5 
Kaution bei Schäden im europäischen Ausland 4.15 5 
Sachschäden durch allmähliche Einwirkung 4.16 5 
Update Garantie (sofern vereinbart) 4.17 5 
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Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für Tierhalter 
 Stand 01.01.2008 
 
1  Versicherte Risiken 
 Versichert ist -- im Rahmen der dem Vertrag zugrunde 

liegenden AHB und der folgenden Bestimmungen -- die ge-
setzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Halter 
der im Versicherungsvertrag bezeichneten Tiere. 

 
2  Versicherte Personen 
 Versichert ist / sind 

-- der Versicherungsnehmer, 
-- die Familienangehörigen des Versicherungsnehmers, 
-- der nicht gewerbsmäßig tätige Tierhüter und/ oder 

Fremdreiter in dieser Eigenschaft, 
-- die nicht gewerbsmäßige Reitbeteiligung. 

 Mitversichert sind gesetzliche Haftpflichtansprüche der 
Tierhüter / Reitbeteiligten an den Versicherungsnehmer. 

3  Leistungsumfang 
 Es gelten die im Versicherungsschein/Nachtrag genannten 

Versicherungssummen und ggf. Selbstbeteiligungen. Auf 
Ziff. 5 und 6 AHB wird hingewiesen. 

 
4  Deckungserweiterungen 
 Eine Erweiterung des Versicherungsschutzes über den im 

Versicherungsschein/Nachtrag und seinen Anlagen ge-
nannten Umfang hinaus muss gesondert beantragt werden 
und bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des Versiche-
rers. Ohne besondere Prämienrechnung gilt jedoch Fol-
gendes als vereinbart: 

4.1  Vorübergehender Auslandsaufenthalt bis zu fünf 
Jahren 

 Mitversichert ist bei Auslandsaufenthalten im europäischen 
Ausland – abweichend von Ziff. 7.9 AHB – auch die 
gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden 
Schadenereignissen. Zusätzlich ist bei vorübergehenden 
Auslandsaufenthalten im außereuropäischen Ausland bis 
zu einer Dauer von 5 Jahren die gesetzliche Haftpflicht aus 
im Ausland vorkommenden Schadenereignissen 
mitversichert. 

 Die Leistungen der Versicherer erfolgen in Euro. Die Ver-
pflichtung des Versicherers gilt mit dem Zeitpunkt als erfüllt, 
in dem der Euro-Betrag bei einem inländischen Geldinstitut 
angewiesen ist. 

4.2  Flurschäden 
 Mitversichert sind Flurschäden. 

4.3 Gewässerschäden (Restrisiko) 
 Mitversichert sind Gewässerschäden -- außer Anlagenrisiko 

sowie Abwässeranlagen- und Einwirkungsrisiko -- (Versi-
cherung des sog. Gewässerschaden-Restrisikos) wie nach-
folgend beschrieben: 

4.3.1 Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermö-
gensschäden wie Sachsschäden behandelt werden, die 
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für 
unmittelbare oder mittelbare Folgen von Veränderungen 
der physikalischen, chemischen oder biologischen Be-
schaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grund-
wassers (Gewässerschäden) mit Ausnahme der Haft-
pflicht als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewäs-

serschädlichen Stoffen (z.B. Heizöltanks) und aus der 
Verwendung dieser gelagerten Stoffe. (Versicherungs-
schutz hierfür wird ausschließlich durch besonderen Ver-
trag gewährt.)  

 Abweichend vom vorherigen Absatz besteht Versiche-
rungsschutz für die gesetzliche Haftpflicht als Inhaber von 
Behältern für sonstige Stoffe, wenn die Lagermenge ei-
nes Einzelbehälters 50 l/kg und die aller vorhandenen 
Behälter insgesamt 100 l/kg nicht übersteigt. 

 Die Bestimmungen der Ziff. 3.1 (2) AHB (Erhöhungen 
oder Erweiterungen des versicherten Risikos), sowie Ziff. 
3.1 (3) AHB und Ziff. 4 AHB (Vorsorgeversicherung) fin-
den keine Anwendung; insbesondere besteht kein Versi-
cherungsschutz, wenn die genannte Lagermenge über-
schritten wird. 

4.3.2 (1) Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versiche-
rungsnehmer im Versicherungsfall zur Abwendung oder 
Minderung des Schadens für geboten halten durfte (Ret-
tungskosten) sowie außergerichtliche Gutachterkosten 
werden vom Versicherer insoweit übernommen, als sie 
zusammen mit der Entschädigungsleistung die Versiche-
rungssumme für Sachschäden nicht übersteigen. Für Ge-
richts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der 
AHB. 

 (2) Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Ret-
tungs- und außergerichtliche Gutachterkosten sind auch 
insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit der Entschä-
digung die Versicherungssumme für Sachschäden über-
steigen. Eine Billigung des Versicherers von Maßnahmen 
des Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwendung 
oder Minderung des Schadens gilt nicht als Weisung des 
Versicherers. 

4.3.3 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die 
Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicher-
ten), die den Schaden durch vorsätzliches Abweichen 
von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verord-
nungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten be-
hördlichen Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt 
haben. 

4.3.4 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schä-
den, die unmittelbar oder mittelbar auf Kriegsereignissen, 
anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Un-
ruhen, Generalstreik (in der Bundesrepublik oder in einem 
Bundesland) oder unmittelbar auf Verfügungen oder 
Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das Gleiche gilt 
für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare 
Naturkräfte ausgewirkt haben. 

 
4.4 Mietsachschäden 
 
4.4.1 Mietsachschäden an Gebäuden 
 
 Mitversichert ist -- abweichend von Ziff. 7.6 AHB -- die 

gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung von Wohn-
räumen und sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten 
Räumen in Gebäuden.  

 Ausgeschlossen sind 
1.  Haftpflichtansprüche wegen 

a) Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Bean-
spruchung, 

b) Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und 
Warmwasserbereitungsanlagen sowie an Elektro- 
und Gasgeräten, 
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c)  Glasschaden, soweit sich der Versicherungs-
nehmer hiergegen besonders versichern kann: 

2. Die unter den Regressverzicht nach dem Abkom-
men der Feuerversicherer bei übergreifenden 
Schadenereignissen fallenden Rückgriffsansprü-
che. (Text des Feuerregressverzichtsabkommens 
wird auf Wunsch zur Verfügung gestellt.) 

4.4.2 Mietsachschäden an Stallungen, Reithallen und Weiden 

 Mitversichert ist – abweichend von Ziff. 7.6 AHB – die 
gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung von zu pri-
vaten Zwecken gemieteten Stallungen, Reithallen und 
Weiden. Die Versicherungssumme je Schaden beträgt 
EUR 10.000, höchstens aber jeweils das Doppelte für alle 
Schäden eines Versicherungsjahres. Der Versicherungs-
nehmer trägt von jedem Schadenereignis EUR 250 
selbst. 

4.4.3 Mietsachschäden an mobilen Gegenständen 
 
 Für Sachschäden an mobilen Einrichtungsgegenstän-

den/Inventar in Hotels, gemieteten Ferienwohnungen/-
häusern besteht je Versicherungsfall bis zur Höhe von 
EUR 30.000 der Mietsachschaden-Deckungssumme Ver-
sicherungsschutz. Der Versicherungsnehmer trägt von 
jedem Schadenereignis EUR 100 selbst. 

4.5  Fortsetzung des Versicherungsschutzes nach 
dem Tod des Versicherungsnehmers 

 Für den mitversicherten Ehegatten/ Lebenspartner des 
Versicherungsnehmers und/oder für unverheiratete Kinder 
des Versicherungsnehmers besteht der bedingungsgemä-
ße Versicherungsschutz im Falle des Todes des Versiche-
rungsnehmers bis zum nächsten Prämienfälligkeitstermin 
fort. Wird die nächste Prämienrechnung durch den überle-
benden Ehegatten/ Lebenspartner eingelöst, so wird dieser 
Versicherungsnehmer. 

 
4.6 Regressansprüche von Sozialversicherungsträ-

gern   
 Eingeschlossen sind – abweichend von Ziff. 7.4 und 7.5 

übergangsfähige Regressansprüche von Sozialversiche-
rungsträgern, Sozialhilfeträgern, privaten Krankenversiche-
rungsträgern, öffentlichen und privaten Arbeitgebern wegen 
Personenschäden.  

 
4.7 Versehensklausel 
 Unterlässt der Versicherungsnehmer eine ihm obliegende 

Anzeige oder gibt er fahrlässig die Anzeige unrichtig ab 
oder unterlässt er fahrlässig die Erfüllung einer sonstigen 
Obliegenheit, besteht weiterhin Versicherungsschutz, wenn 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass das Versäumnis 
nur auf einem Versehen beruht und nach dem Erkennen 
unverzüglich nachgeholt wird. Handelt es sich um die An-
zeige eines Umstandes, aufgrund dessen ein Zuschlagsbei-
trag zu entrichten ist, so hat der Versicherungsnehmer den 
Zuschlagsbeitrag ab dem Zeitpunkt zu entrichten, an dem 
der Umstand eingetreten ist.  

 Die in Ziff. 30 AHB festgelegte Verjährungsfrist oder ein 
vereinbartes Kündigungsrecht wird durch die vorstehende 
Versehensklausel nicht berührt.  

4.8 Innovationsklausel/ Bedingungsverbesserungen 
 Werden die dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen 

Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung 
(AHB) oder die Besonderen Bedingungen und Risikobe-
schreibungen zur Tierhalterhaftpflichtversicherung/Best Se-

lection (BBR) ausschließlich zum Vorteil des Versiche-
rungsnehmers und ohne Mehrbeitrag geändert, so gelten 
die neuen Bedingungen mit sofortiger Wirkung auch für 
diesen Vertrag. 

 
4.9 Versicherungsschutz aus Risikoerhöhung / Risi-

koerweiterung für versicherungspflichtige Hunde 
 Abweichend von Ziff. 3.1 (2) AHB besteht für 

versicherungspflichtige Hunde Versicherungsschutz im 
Rahmen der Risikoerhöhung oder Risikoerweiterung. 

 
4.10 Forderungsausfall 
 Der Versicherer gewährt dem Versicherten und der/den 

mitversicherten Person/en Versicherungsschutz nach Maß-
gabe des Deckungsumfanges der Tierhalterhaftpflichtversi-
cherung dieses Vertrages für den Fall, dass eine versicher-
te Person während der Wirksamkeit der Versicherung von 
einem Dritten geschädigt wird und die daraus entstandene 
Schadenersatzforderung gegen den Schädiger nicht durch-
gesetzt werden kann. Darüber hinaus besteht Versiche-
rungsschutz für Schadenersatzansprüche, denen ein vor-
sätzliches Handeln des Schädigers zugrunde liegt. Versi-
chert sind Personenschäden oder Sachschäden der versi-
cherten Personen, für die der Schädiger aufgrund gesetzli-
cher Haftbestimmungen privatrechtlichen Inhalts zum 
Schadenersatz verpflichtet ist. Nicht versichert sind Schä-
den, die in ursächlichem Zusammenhang mit nuklearen- 
und genetischen Schäden, soweit diese nicht auf eine me-
dizinische Behandlung zurückzuführen sind, Krieg, Aufruhr, 
inneren Unruhen, Streik, Aussperrung oder Erdbeben ste-
hen. 

 Voraussetzung für die Entschädigung ist, dass die versi-
cherte Person einen rechtskräftigen vollstreckbaren Titel 
gegen den Schädiger im streitigen Verfahren vor einem Ge-
richt eines Mitgliedstaates der EU oder ein notarielles 
Schuldanerkenntnis des Schädigers vor einem Notar eines 
dieser Staaten erwirkt hat und jede sinnvolle Zwangsvoll-
streckung aus diesem Titel gegen den Schädiger erfolglos 
geblieben ist. Vollstreckungsversuche gelten als erfolglos, 
wenn die versicherte Person nachweist, dass 
- entweder eine Zwangsvollstreckung (Sach-, Immobi-

lien- oder Forderungspfändung) nicht oder nicht zur vol-
len Befriedigung geführt hat; 

- oder eine selbst teilweise Befriedigung aussichtslos er-
scheint, z.B. weil der Schädiger in den letzten 3 Jahren 
die eidesstattliche Versicherung abgegeben hat. 

 Der Versicherer leistet Entschädigung in Höhe des titulier-
ten Schadenersatzbetrags im Rahmen der in der Tierhal-
terhaftpflichtversicherung vereinbarten Versicherungssum-
me, soweit die Schadenersatzforderung EUR 2.500 oder 
mehr beträgt. Die Entschädigung wird nur geleistet gegen 
Aushändigung des Original-Titels, der Original-
Vollstreckungsunterlagen und sonstiger Unterlagen, aus 
denen sich ergibt, dass ein Versicherungsfall im Sinne die-
ser Bedingungen vorliegt. 

 Die versicherten Personen sind verpflichtet, ihre Ansprüche 
gegen den Schädiger in Höhe der Entschädigungsleistung 
an den Versicherer abzutreten. Der Versicherer leistet kei-
ne Entschädigung, soweit für den Schaden eine Leistung 
aus einer für die versicherten Personen bestehenden 
Schadenversicherung beansprucht werden kann oder für 
den ein Träger der Sozialversicherung oder Sozialhilfe leis-
tungspflichtig ist. 

4.11 Teilnahme an Hunde-/ Pferderennen, Schauvor-
führungen und Turnieren 

 Mitversichert sind Haftpflichtansprüche infolge privater 
Teilnahme an Hunde-/ Hundeschlitten- und Pferderennen, 
privater Teilnahme an Veranstaltungen wie Schauvorfüh-
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